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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange,  

der Nachbarstädte und der Naturschutzverbände mit dem Ergebnis der Prüfung durch die Verwaltung 

18.01.2013 

Lfd. 

Nr. 

Absender / 

Stellenbezeichnung 

beteiligt am Eingang der 

Antwort 

Inhalt Ergebnis der Prüfung 

1 Bezirksregierung Düsseldorf, 

Abteilung 25: Verkehr 

09.03.2011 25.08.2011 1. Gemäß Lärmaktionsplan der Stadt Haan soll auf der A 46 

im Bereich zwischen Haan Ost und Haan West, durch 

Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 

km/h zwischen 22:00 und 05:00 Uhr eine 

Lärmpegelreduzierung in anliegenden Wohnquartieren 

um 1 bis 2 dB (A) erreicht werden.  

 

2. Der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständiger 

Straßenverkehrsbehörde für die A 46 lägen Anträge von 

Anwohnern mit konkreter Betroffenheit sowie 

entsprechende Lärmberechnungen nicht vor. Die 

erforderliche Einzelfallbetrachtung könne deshalb z. Z. 

nicht durchgeführt werden. Diese sei jedoch 

Voraussetzung für die Prüfung und Anordnung von 

Geschwindigkeitsbeschränkungen aus 

Lärmschutzgründen.  

 

3. Es wird darauf hingewiesen, dass vor Anordnung von 

LKW-Durchfahrtsverboten im Verlauf der B 228 zuvor ein 

Abstufungsverfahren mit anschließendem 

Teileinziehungsverfahren nach Straßen- und Wegegesetz 

NRW durchzuführen ist. 

 

1. Hinweis:  

Die Geschwindigkeitsbeschränkung soll von 22:00 Uhr bis 

06:00 Uhr angeordnet werden.  

 

2. Zur Kenntnis genommen.  

 

3. Zur Kenntnis genommen. 

2 Kreisverwaltung Mettmann 

 

 

09.03.2011 14.04.2011 Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass einige Maßnahmen 

zur Verbesserung der Lärmsituation auch in der Zuständigkeit 

der Kommunen selber lägen. Es wird angeregt, neue 

Wohnbebauung vorrangig in Bereichen vorzusehen, in denen 

schalltechnische Orientierungswerte nicht oder nur  

geringfügig überschritten werden, um die Vorgaben aus dem 

Lärmaktionsplan konkret in der Bauleitplanung umzusetzen. 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Die Lärmsituation in Haan ist insbesondere aufgrund des 

Schienenverkehrs sowie durch die A 46 und B 228 sehr 

angespannt. Die Anregung ist bereits in der Lärmaktionsplanung als 

langfristige Strategie berücksichtigt. Diese Strategie impliziert, dass 

Baugebiete - wenn möglich - in Gebieten unterhalb der 

Lärmgrenzwerte ausgewiesen werden sollen.  

 

 

 

Anlage 2 
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Lfd. 

Nr. 

Absender / 

Stellenbezeichnung 

beteiligt am Eingang der 

Antwort 

Inhalt Ergebnis der Prüfung 

2a Kreisverwaltung Mettmann  25.10.2011 27.10.2011 Unabhängig davon, ob Lärmschutzmaßnahmen auf Basis des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) oder unmittelbar 

nach § 45 Straßenverkehrsordnung (StVO) und den dazu 

ergangenen „Verwaltungsvorschriften 

Lärmschutzmaßnahmen“ geplant werden, seien die Richtlinien 

für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der 

Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien StV) zu 

beachten. Die B 228 gehöre zudem im fraglichen Abschnitt als 

Hauptverkehrsstraße zum Tempo 50 km/h 

Vorfahrtsstraßennetz / Grundnetz der Stadt Haan. Sie habe bei 

der Bündelung des weiträumigen und innerörtlichen Verkehrs 

mit gleichzeitiger Entlastung der Wohngebiete eine besondere 

Verkehrsfunktion, die auch durch den auf der B 228 

verlaufenden öffentlichen Personennahverkehr bestätigt 

werde. Unter Berücksichtigung der vorgenannten 

Kernaussagen sehe der Kreis Mettmann daher insbesondere 

die im Vorentwurf des Lärmaktionsplans für die B 228 

vorgesehene (teilweise) Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 

km/h kritisch. 

Die Bedenken werden ausgeräumt. 

 

Die im Vorentwurf des Lärmaktiosplans vorgesehene (teilweise) 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h wurde in der 

Lärmaktionsplanung nicht weiter verfolgt. 

 

Zu den Gründen:  

 

In den Lärmschutz-Richtlinien StV steht u. a. , dass  

- der Beurteilungspegel durch straßenverkehrsrechtliche 

Maßnahmen unter den Richtwert abgesenkt, mindestens jedoch 

eine Pegelminderung um 3 dB(A) bewirkt werden soll, 

- straßenverkehrliche Lärmschutzmaßnahmen kein Ersatz für 

technisch mögliche und finanziell tragbare bauliche oder andere 

Maßnahmen sein sollen, wie z. B. aktive und / oder passive 

Lärmschutzmaßnahmen, Förderung des Öffentlichen 

Personennnahverkehrs (ÖPNV), Bau lärmarmer Fahrbahndecken 

 

Die Stadtverwaltung geht jedoch davon aus, dass mit der 

Herabsetzung von Tempo 50 km/h auf Tempo 30 km/h auf der B 

228 lediglich Pegelminderungen von 1,5 dB(A) bis 2,5 dB(A) 

erreicht werden können. Die Mindestpegelreduzierung wäre damit  

- wenn überhaupt - schon nur bei Anwendung der Rundungsregel 

der Lärmschutz-Richtlinien StV zu erreichen. Darüber hinaus ist 

davon auszugehen, dass zumindest in Teilbereichen 

Alternativmaßnahmen in Frage kämen, die noch nicht 

ausgeschöpft wurden. Denn bisher wurden an der B 228 recht 

wenige Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt.  

 

Zudem gab es mehrfach von Aufsichtsbehörden im Zusammenhang 

mit Geschwindigkeitsbegrenzungen weitergehende Forderungen 

derart, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht nur durch 

Beschilderung angeordnet, sondern auch durch Anpassung der 

Signalisierung („Grüne Welle“) und Verkehrsüberwachung 

tatsächlich sicher gestellt werden müsse. Ob diese Forderungen 

erfüllt werden könnten, ist ebenfalls fraglich.  

 

Auch von weiteren Beteiligten, wie dem Landesbetrieb Straßenbau 

NRW, der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf und der 
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Lfd. 

Nr. 

Absender / 

Stellenbezeichnung 

beteiligt am Eingang der 

Antwort 

Inhalt Ergebnis der Prüfung 

Rheinbahn AG wurden aufgrund der besonderen Verkehrsfunktion 

der B 228 Bedenken gegen die Maßnahme vorgetragen.  

 

2b Landesbetrieb Straßenbau 

NRW, 

Gelsenkirchen 

09.03.2011 14.04.2011 In Bezug auf die Maßnahmen im Bereich der A 46 und der B 

228 könne derzeit kein Einvernehmen mit dem Landesbetrieb 

Straßenbau NRW im Bezug vorausgesetzt werden.  

 

Für die A 46 im Stadtgebiet Haan sei eine lärmtechnische 

Untersuchung nach den Kriterien der Lärmsanierung 

durchgeführt worden. Ergebnis sei, dass an vereinzelten 

Gebäuden die Auslösewerte der Lärmsanierung überschritten 

werden. Aktive Lärmschutzmaßnahmen kämen aufgrund der 

vereinzelten Betroffenheit aus wirtschaftlichen Gründen nicht 

in Frage. Die Betroffenen könnten einen formlosen Antrag auf 

Überprüfung einer Bezuschussung von passivem Lärmschutz 

im Rahmen der Lärmsanierung an den Landesbetrieb 

Straßenbau NRW stellen.  

 

Grundsätzlich sei anzumerken, dass in Bezug auf 

straßenverkehrsrechtliche Anordnungen darauf zu achten sei, 

dass Bundesfern- und Landesstraßen infolge ihrer Widmung 

bestimmte Forderungen zu erfüllen haben. Denen stünden 

oftmals Beschränkungen des Verkehrs durch 

verkehrsrechtliche Anordnungen (insbesondere 

Verkehrsverbote und Geschwindigkeitsbeschränkungen) 

entgegen. Zudem könne durch Beschränkungen des Verkehrs 

eine Verlagerung stattfinden, die eine Mehrbelastung an 

anderen Stellen hervorrufe. Für straßenverkehrsrechtliche 

Anordnungen seien die jeweiligen Straßenverkehrsbehörden 

zuständig.  

 

Zwar sei im Rahmen der zukünftigen Umstufung der B 228 zur 

Landesstraße eine Sanierung der Deckschicht geplant, es 

könne aber über die zu verwendende Deckschicht noch keine 

Aussage getroffen werden. 

 

Der LOA 5D sei bereits vereinzelt im Rahmen von 

Erprobungsstrecken eingebaut worden. Die 

Lärmschutzwirkung sei in den für Bundesfernstraßen 

Der Anregung wird in Teilen gefolgt.  

Mit der Begründung der vereinzelten Betroffenheit schließt der 

Landesbetrieb Straßenbau NRW aktive Lärmschutzmaßnahmen an 

der A 46 aus. Die im Vorentwurf enthaltene Maßnahme 

„Optimierung der Schallschutzeinrichtungen beidseitig der A 46“ in 

der Lärmaktionsplanung wurde deshalb in der Lärmaktionsplanung 

nicht weiter verfolgt. In den Lärmaktionsplan wurde 

aufgenommen, dass die Betroffenen einen Antrag auf Überprüfung 

einer Bezuschussung von passivem Lärmschutz im Rahmen der 

Lärmsanierung an den Landesbetrieb Straßenbau NRW stellen 

können. Die betroffenen Anwohner sollen auch auf anderem Wege 

auf diese Möglichkeit hingewiesen werden.  

 

Der Landesbetrieb hat im weiteren Beteiligungsverfahren 

mitgeteilt, dass für einen Teil der B 228 nun bereits eine 

Deckensanierung durchgeführt wurde, bei der Splittmastixasphalt 

(SMA) eingebaut worden sei. Es soll deshalb nunmehr angeregt 

werden, dass zumindest bei den noch ausstehenden 

Sanierungsabschnitten lärmarmer Asphalt verwendet wird.  

Die vorgeschlagene Asphaltdeckschicht LOA 5D wird bereits seit 

einiger Zeit in Düsseldorf und anderen Städten innerhalb der 

Stadtgebiete erfolgreich eingesetzt. In zahlreichen 

Veröffentlichungen wird hierauf hingewiesen. Es ist richtig, dass in 

der RLS-90 noch kein Korrekturwert für diese Bauweise angegeben 

ist. Es wird deshalb angeregt, den LOA 5D spätestens dann in Haan 

zu verwenden, wenn er in die maßgeblichen Richtlinien 

aufgenommen wurde. 
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Nr. 

Absender / 

Stellenbezeichnung 

beteiligt am Eingang der 

Antwort 

Inhalt Ergebnis der Prüfung 

maßgeblichen Richtlinien (RLS-90) jedoch nicht festgelegt. 

Somit bestünde nicht die Möglichkeit LOA 5D als aktiven 

Lärmschutz im Rahmen der Lärmsanierung bzw. der 

Lärmvorsorge einzusetzen. 

 

4 LVR-Amt für 

Bodendenkmalpflege im 

Rheinland, Bonn 

09.03.2011 18.03.2011 Sollten zu einem späteren Zeitpunkt konkrete Maßnahmen 

vorgesehen werden, die mit Erdeingriffen verbunden sind, 

sollte eine erneute Beteiligung erfolgen. 

Der Anregung wird gefolgt.  

Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Lärmaktionsplan 

stehen, werden im üblichen Verfahren abgehandelt.  

Hierbei ist i. d. R. eine Beteiligung des LVR als Träger öffentlicher 

Belange gegeben.  

5 Industrie- und Handelskammer 

in Düsseldorf 

09.03.2011 01.04.2011 1. Eine weitere Absenkung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit auf der A 46 auf 100 km/h wird 

abgelehnt. Im Stadtgebiet von Haan ist die maximale 

Geschwindigkeit bereits auf 120 km/h festgelegt. Eine 

weitere kleinräumige Geschwindigkeitsreduzierung würde 

durch notwendige Bremsvorgänge zu Störungen im 

Verkehrsfluss führen. 

 

2. Die IHK Düsseldorf empfiehlt, keine Straßen freiwillig 

formal in den Lärmaktionsplan aufzunehmen und lehnt 

daher die Vorschläge bezüglich der Maßnahmen entlang 

der B 228 aus dem Planvorentwurf ab. 

 

3. Die IHK Düsseldorf unterstützt die genannten weiteren 

und langfristigen Maßnahmen (Stärkung des ÖPNV, 

Erhöhung des Radfahreranteils und Berücksichtigung von 

Lärmaspekten in der Planung) zur Lärmminderung, sofern 

bei der Umsetzung nicht andere Verkehrsträger, 

insbesondere der motorisierte Individualverkehr (MIV) 

diskriminiert werden. Dazu steht die IHK gerne als 

externer Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

 

 

1. Der Anregung wird z. T. gefolgt. 

 

Mit der Absenkung der Geschwindigkeit von 120 km/h auf 100 

km/h könnte der von der A 46 ausgehende Lärm in Haan 

spürbar reduziert werden. Es ist davon auszugehen, dass durch 

die Maßnahme auch Unfallzahlen sinken würden. Darüber 

hinaus würde sich der CO2 -Ausstoß verringern.  

Bei „freier Bahn würde sich die Fahrtzeit um weniger als eine 

Minute verlängern. Da die zulässige Höchstgeschwindigkeit in 

anschließenden Teilen der A 46 bereits begrenzt ist und 

Fahrzeuge z. T. ohnehin langsamer fahren (müssen), würde die 

Maßnahme keine starken Bremsvorgänge erforderlich 

machen. Darüber hinaus ist die Maßnahme auf den 

Nachtzeitraum beschränkt, in dem das Verkehrsaufkommen 

vergleichbar gering ist und ein  „vorausschauendes“ Fahren 

ermöglicht. Wesentliche Auswirkungen der Maßnahme auf 

den Verkehrsfluss werden deshalb nicht gesehen.  

 

Auch die Stadt Erkrath würde die Absenkung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit auf der A 46 im Stadtgebiet von Haan 

auf 100 km/h (s. Anlage 4, lfd. Nr. 10) begrüßen. Dies teilte sie 

nach der frühzeitigen Beteiligung in ihrer Stellungnahme zum 

Entwurf des Lärmaktionsplans mit.   

Hintergrund ist, dass sich die A 46 zwischen der Anschlussstelle 

Düsseldorf Erkrath und Haan / Hochdahl entweder vollständig 

auf Haaner oder Hildener Gebiet befindet und in Erkrath 

zahlreiche Wohngebäude im Nahbereich dieses 

Autobahnabschnitts von Schalleinwirkungen  > Lden/Ln 65/55 

betroffen sind. Bei diesen Schalleinwirkungen können 
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Absender / 

Stellenbezeichnung 

beteiligt am Eingang der 
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Inhalt Ergebnis der Prüfung 

Gesundheitsrisiken nicht mehr ausgeschlossen werden. Vor 

diesem Hintergrund hat die Stadt Erkrath im letzten Jahr im 

Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs mit den Städten Haan 

und Hilden zur Lärmaktionsplanung auch bei der Stadt Hilden 

angeregt, eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf der A 46 

in ihre planerischen Überlegungen mit einzubeziehen. Sollte 

die Stadt Hilden dem folgen und die zuständigen Behörden 

zustimmen, würde dies sogar eine einheitliche 

Tempogestaltung auf größeren Strecken ermöglichen.  

 

Da mit der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständiger 

Straßenverkehrsbehörde jedoch (noch) kein Einvernehmen zu 

dieser Maßnahme hergestellt werde konnte, ist die 

Maßnahme im zum Beschluss anstehenden Lärmaktionsplan, 

Stufe 1 nicht mehr bzw. lediglich als Empfehlung enthalten. 

Die Maßnahme soll in der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung 

weiter verfolgt werden.  

 

2. Der Anregung wird z.T. gefolgt.  

Die B 228 wurde mit in die Planung aufgenommen, da die 

Richtwerte annähernd erreicht bzw. teilweise überschritten 

wurden. Zudem ist sich die Stadtverwaltung Haan der von der 

B 228 ausgehenden Lärmproblematik bewusst und möchte das 

Problem zügig angehen. Über Maßnahmen, die nicht in der  

Zuständigkeit der Stadt Haan liegen, konnte jedoch bislang 

kein Einvernehmen mit den zuständigen Behörden hergestellt 

werden. Sie sind im zum Beschluss anstehenden 

Lärmaktionsplan, Stufe 1, nicht mehr bzw. lediglich als 

Empfehlung enthalten.  

 

3. Zur Kenntnis genommen.  

 

6 Handwerkskammer Düsseldorf 09.03.2011 13.04.2011 1. Grundsätzlich werden die Ziele zur Reduzierung der 

Lärmbelastung der an den Hauptverkehrsachsen 

wohnenden und arbeitenden Bevölkerung begrüßt. 

Allerdings müssen die vorgeschlagenen Maßnahmen zur 

Umsetzung dieser Ziele sowohl die Standortbelange der 

betroffenen Betriebe als auch die Belange der 

notwendigen innerstädtischen Wirtschaftsverkehre im 

1. Der Anregung wird gefolgt.  

Die Standortbelange werden berücksichtigt. 

 

2. Der Anregung wird gefolgt.  

Die gute Erreichbarkeit bleibt auch weiterhin gewährleistet. 

 

3. Die Anregung hat sich erübrigt. 
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Inhalt Ergebnis der Prüfung 

Ganzen berücksichtigen. 

 

2. Die gute Erreichbarkeit der an den innerstädtischen 

Hauptstraßen liegenden Handwerksbetriebe muss 

gewährleistet bleiben. 

 

3. Hinsichtlich der vorgeschlagenen Geschwindigkeits-

reduzierung zur Nachtzeit, muss gewährleistet sein, dass 

die besonderen Abschnitte für den Autofahrer deutlich 

erkennbar sind, sodass er entsprechend reagieren kann. 

 

4. Bei den Durchgangsverkehren für LKW wird die im 

Verkehrsentwicklungsplan vorgeschlagene Maßnahme zur 

Änderung der Verkehrslenkung begrüßt. Es wird allerdings 

betont, dass es sich dabei nicht um eine Maßnahme gegen 

notwendige Ziel- und Quellverkehre im Stadtgebiet 

handeln kann. 

 

Die im Vorentwurf enthaltene Reduzierung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h auf der B 228 

wurde in der Lärmaktionsplanung nicht weiter verfolgt (siehe 

auch lfd. Nr. 2b). 

 

4. Der Anregung wird gefolgt.  

Die Maßnahmen sollen lediglich für den Durchgangsverkehr 

gelten. Ziel- und Quellverkehre sind hierbei nicht betroffen. 

 

7 DB Service Immobilien GmbH, 

Köln 

09.03.2011 04.04.2011 1. Die Anwendung des „Besonders überwachten Gleises“ 

(BÜG) ist eine aktive Lärmschutzmaßnahme und kommt i. 

d. R. bei der Lärmvorsorge (Neu-/Ausbauvorhaben) zur 

Anwendung. In diesem Sinne wird auf die von der DB Netz 

AG praktizierten Maßnahmen zur Instandhaltung des 

Fahrweges verwiesen, wobei auch der Zustand der 

Schienenfahrfläche mehrmals jährlich kontrolliert und 

nötige Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. 

Sinngemäß gilt dies auch für Fahrzeuge. Insgesamt 

werden dadurch die zustandsbedingten Emissionen 

begrenzt. 

 

2. Auch bei der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung 

sind die Kommunen gefordert, den Möglichkeiten des 

vorbeugenden Lärmschutzes Rechnung zu tragen. 

 

1. Die Erläuterung wird zur Kennnis genommen.  

Über die Einführung des BÜG konnte bislang kein 

Einvernehmen mit den zuständigen Behörden hergestellt 

werden. Die Maßnahmen ist im zum Beschluss anstehenden 

Lärmaktionsplan, Stufe 1, nicht mehr bzw. lediglich als 

Empfehlung enthalten. Die DB schließt das BÜG auch 

außerhalb der Lärmvorsorge nicht explitzit aus. Die Maßnahme 

soll deshalb in der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung 

weiterverfolgt werden.  

 

2. Der Anregung wird bereits Rechnung getragen 

Die Anregung ist bereits in der Lärmaktionsplanung als 

langfristige Strategie berücksichtigt. 

 

8 Rheinbahn Düsseldorf 09.03.2011 15.04.2011 1. Die Auswirkungen des Lärmaktionsplanes auf das 

Liniennetz wurden geprüft. Die Einrichtung von Tempo 30 

km/h auf der B 228 wird von der Rheinbahn nicht 

mitgetragen, da dies dem grundsätzlichen Ziel der 

Stärkung des ÖPNV widerspricht. In den vorgeschlagenen 

1. Die Bedenken können ausgeräumt werden. 

Die im Vorentwurf des Lärmaktionsplans enthaltene  

Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 

(Abschnitten) der B 228 auf Tempo 30 km/h wurde im Rahmen 

der Lärmaktionsplanung nicht weiter verfolgt (siehe auch 
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Abschnitten verkehren 5 Busse auch zwischen 22.00 Uhr -  

6.00 Uhr. Durch längere Fahrzeiten entstehen Mehrkosten 

wegen zusätzlicher Kurse. Außerdem können Anschlüsse 

ggf. nicht mehr erreicht werden.  

 

2. Eine Ausweitung des ÖPNV-Angebotes wird begrüßt und 

es wird davon ausgegangen, dass Anregungen an den 

Kreis Mettmann weitergegeben werden und dort im 

Rahmen des Nahverkehrsplanes behandelt werden. 

 

Prüfergebnis zur Stellungnahme des Kreises Mettmann (lfd. Nr. 

2b)). 

 

2. Der Anregung wird gefolgt.  

Das Bedienungsangebot auf der Linie SB 50 „Bettina-von-

Arnim-Straße - Düsseldorf Rheinterrassen“ ist im letzten Jahr 

bereits verdichtet worden. Weitere Möglichkeiten zur 

Optimierung des ÖPNV-Angebots werden im Rahmen der 

Beteiligung der Stadt Haan an der Nahverkehrsplanung des 

Kreises Mettmann erarbeitet.  

9 Evangelische Kirchengemeinde 

Haan 

09.03.2011 22.03.2011 Die Evangelische Kirchengemeinde Haan unterstützt die 

Schaffung erforderlicher Lärmschutzmaßnahmen entlang der 

A 46, der B 228 und der Bahnlinie Köln - Wuppertal. Weitere 

Untersuchungen und die Durchführung entsprechender 

Schutzmaßnahmen werden für erforderlich gehalten. 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Die Untersuchung weiterer Lärmquellen und ihrer Umgebung 

erfolgt in der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung.  

 

 

 

10 Stadt Solingen 09.03.2011 04.04.2011 Da die Belange der Stadt Solingen durch die Inhalte des 

vorliegenden Entwurfes des Lärmaktionsplans der Stadt Haan 

nicht berührt werden, werden keine Bedenken oder 

Anregungen vorgebracht. 

 

Zur Kenntnis genommen. 

 

11 Stadt Erkrath 09.03.2011 24.04.2011 Die Stadt Erkrath hat keine Anregungen oder Bedenken zum 

Vorentwurf des Lärmaktionsplans, Stufe 1. 

 

Zur Kenntnis genommen. 
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12 Landesbüro der 

Naturschutzverbände  

09.03.2011 29.03.2011 1. Der Straßenzug Flurstraße/Diekerstraße wurde nicht 

betrachtet, obwohl auch dort große Verkehrsströme und 

in Teilbereichen dichte Bebauung vorliegen. Die 

Lärmsituation sollte dort punktuell und nicht in Gänze 

betrachtet werden. 

 

2. Generelle Vorschläge für die B228  

M 1: Absenkung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 

der B 228 innerhalb der Stadtgrenze von Haan auf 30 

km/h 

 

M 2: Absenkung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 

der B228 auf 30 km/h in Teilbereichen zwischen: 

- Straße Buschhöfen und Jägerstraße 

- Turnstraße und Nordstraße 

 

M 3: Verstärkte Überwachung der Geschwindigkeits-

beschränkungen durch Geschwindigkeitsmessungen  

 

M 4: Reduzierung des Straßenquerschnittes auf der B228   

mit folgenden Ergänzungen: 

- Errichtung bzw. Ergänzung eines Radweges in beiden 

          Richtungen  

- Mittelstreifen zur Verbesserung der Querung der 

          Straße 

 

M 5: Nachtfahrverbot für den Schwerlastverkehr ab 

Hochdahler Straße (von Hilden kommend) und ab 

Nordstraße (von der A 46 kommend). 

 

M 6: Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr auf der 

B 228 für den Schwerlastdurchgangsverkehr ab 

Hochdahler Straße (von Hilden kommend) und ab 

Nordstraße (von der A 46 kommend). 

 

M 7: Einsatz von lärmoptimiertem Asphalt (LOA 5 D, 

Lärmarmer Splittmastixasphalt) 

 

1. Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Die Flurstraße/Diekerstraße fällt nicht in den 

Betrachtungsbereich der 1. Stufe der Lärmaktionsplanung 

nach BImschG. Zudem hat die Lärmaktionsplanung der 1. Stufe 

nicht die Aufgabe punktuelle Lärmsituationen zu betrachten, 

sondern einen Überblick über die Situation der unter die Stufe 

1 fallenden Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet zu geben.  

Der Straßenzug kann in Stufe 2 der Lärmaktionsplanung 

betrachtet werden, wenn der zuständige Ausschuss einen 

entsprechenden Beschluss fasst und die Verwaltung mit der 

Erarbeitung der entsprechenden Lärmkarten beauftragt.  

 

2. Den Anregungen wird in Teilen gefolgt.  

Bei den mit M 1 – M 12 bezeichneten Maßnahmen handelt es 

sich um generelle Maßnahmenvorschläge, die in einem frühen 

Stadium der Lärmaktionsplanung von der Verwaltung selbst 

formuliert wurden und hier wieder gegeben werden. Nach 

Untersuchung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses dieser 

Maßnahmen, der Prüfung der Machbarkeit bzw. dem Versuch, 

ein Einvernehmen mit den für die Umsetzung der Maßnahmen 

zuständigen Stellen zu erzielen, mussten viele Maßnahmen 

verworfen werden. Einige Maßnahmen sollen jedoch weiter 

verfolgt werden. Im Einzelnen:  

 

M 1 + M 2: Die Einrichtung von Tempo 30 km/h auf der B 228 

wurde in der Lärmaktionsplanung nicht weiter verfolgt (siehe 

auch Prüfergebnis zur Stellungnahme des Kreises Mettmann 

(lfd. Nr. 2b)). 

 

M 3: Diese Maßnahme wurde nicht in die geplanten 

Maßnahmen aufgenommen. Um eine anhaltende Wirkung zu 

erzielen, wäre ständige Kontrollen notwendig. Dies wäre mit 

einem hohen Personaleinsatz und Kostenaufwand verbunden.  

 

M 4: Eine Reduzierung des Straßenquerschnitts wäre mit 

hohen Kosten verbunden und demnach wirtschaftlich nur sehr 

schwer realisierbar. Die Maßnahme wurde in der 

Lärmaktionsplanung nicht weiter verfolgt.  
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M 8: Verstetigung des Verkehrsablaufes durch Anpassung 

der Grünen Welle auf der B 228  auf die 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h 

(Unterstützung zu M 1) 

 

M 9: Verstetigung des Verkehrsablaufes durch Anpassung 

der Grünen Welle auf der B228  auf die 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h 

(Unterstützung zu M 7).  

 

M 10: Umleitung des Durchgangsverkehrs über die 

Hochdahler Straße bzw. Nordstraße 

 

M 11: Schallschutzfensterprogramm für betroffene 

Wohnungen 

 

M 12: Stärkung des ÖPNV und Steigerung des 

Radverkehranteils durch Nutzung vorhandener Potentiale 

und Ausbau des Angebots. Optimierung des 

Buslinienangebots (z. B. Anbindung des Gewerbegebiets 

„Haan Ost“ und Anbindung von lückenhaften 

Einzugsbereichen) und Erhöhung des Radfahreranteils.  

 

3. Generelle Vorschläge für die A 46 

- Offenporiger Asphalt (OPA, zweifach offenporig) 

- Optimierung der Schallschutzeinrichtungen 

- Zeitlich begrenztes Tempolimit 

- Schallschutzfenster betroffener Wohnungen 

 

M 5: Ein Nachtfahrverbot für LKW ist eine denkbare 

Maßnahme und könnte in der 2. Stufe behandelt werden, 

wenn mehr Straßen betrachtet werden. Dann könnten die 

Verlagerungseffekte besser abgeschätzt werden.  

 

M 6: Ein Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr ist eine 

denkbare Maßnahme und könnte in der 2. Stufe behandelt 

werden, wenn mehr Straßen betrachtet werden. Dann können 

die Verlagerungseffekte besser abgeschätzt werden. Vor 

Anordnung von LKW-Durchfahrtsverboten im Verlauf der B 

228 wäre zuvor ein Abstufungsverfahren mit anschließendem 

Teileinziehungsverfahren nach Straßen- und Wegegesetz NRW 

durchzuführen (vgl. auch Stellungnahme der Bezirksregierung 

Düsseldorf, lfd. Nr.1. Es ist noch nicht bekannt, wann dieses 

Verfahren duchgeführt bzw. abgeschlossen sein wird.  

 

M 7: Der LOA 5D wird bereits in mehreren Städten erfolgreich 

zur Lärmminderung eingesetzt. Der Landesbetrieb Straßenbau 

NRW wies jedoch darauf hin, dass die Lärmschutzwirkung in 

den für Bundesfernstraßen maßgeblichen Richtlinien (RLS-90) 

nicht festgelegt sei. Somit bestünde nicht die Möglichkeit LOA 

5D als aktiven Lärmschutz im Rahmen der Lärmsanierung bzw. 

der Lärmvorsorge einzusetzen. Es soll angeregt werden, den 

LOA 5D spätestens dann in Haan zu verwenden, wenn er in die 

maßgebliche Richtlinie aufgenommen wurde. 

 

M 8: Zur Kenntnis genommen. 

 

M 9: Zur Kenntnis genommen. 

 

M 10: Eine Umleitung des Durchgangsverkehrs könnte 

Verlagerungseffekte nach sich ziehen. Die Möglichkeit einer 

Umleitung des Durchgangsverkehrs könnte in der 2. Stufe 

überprüft werden. 

 

M 11: Ein Schallschutzfensterprogramm ist mit hohen Kosten 

verbunden, die zudem schlecht kalkulierbar sind, weswegen es 

nicht als Maßnahme in den Lärmaktionsplan aufgenommen 

wurde. Betroffene können jedoch einen Antrag auf 

Überprüfung einer Bezuschussung von passivem Lärmschutz 
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im Rahmen der Lärmsanierung an den Landesbetrieb 

Straßenbau NRW stellen. Sie sollen hierüber informiert 

werden.  

 

M 12: Die Maßnahmen wurden als generelle Maßnahmen in 

den Lärmaktionsplan aufgenommen. 

 

3. Der Anregung wird in Teilen gefolgt.  

Der Einsatz von offenporigem Asphalt - auch Flüsterasphalt 

genannt - reduziert zwar merkbar die Schallbelastung. So wäre 

mit einer Verringerung um 5 dB(A) zu rechnen. Der OPA ist 

jedoch kostenintensiver als herkömmlicher Asphalt (dreifach) 

und hat einen größeren Verschleißfaktor. Der Einsatz des OPA 

wird deshalb nicht flächendeckend geplant und kommt nur bei 

einer großen Anzahl von lärmbetroffenen Einwohnern zum 

Einsatz. Da es entlang der A 46 auf Haaner Stadtgebiet 

aufgrund der Siedlungsstruktur nur vereinzelt zu 

Lärmbelastungen kommt, wurde der OPA nicht in den 

Maßnahmenkatalog aufgenommen.  

Mit der Begründung der vereinzelten Betroffenheit schließt 

der Landesbetrieb Straßenbau NRW auch generell aktive 

Lärmschutzmaßnahmen an der A 46 aus. Deshalb wurde auch 

die im Vorentwurf enthaltene Maßnahme „Optimierung der 

Schallschutzeinrichtungen beidseitig der A 46“ in der 

Lärmaktionsplanung nicht weiter verfolgt. In den 

Lärmaktionsplan wurde aufgenommen, dass die Betroffenen 

einen Antrag auf Überprüfung einer Bezuschussung von 

passivem Lärmschutz im Rahmen der Lärmsanierung an den 

Landesbetrieb Straßenbau NRW stellen können. Die 

betroffenen Anwohner sollen auch auf anderem Wege über 

diese Möglichkeit informiert werden.  

 

In Bezug auf das zeitlich begrenzte Tempolimit konnte (noch) 

kein Einvernehmen mit den zuständigen Behörden erzielt  

werden. Die Maßnahme ist deshalb im zum Beschluss 

anstehenden Lärmaktionsplan, Stufe 1 nicht mehr bzw. 

lediglich als Empfehlung enthalten. Die Maßnahme soll in der 

2. Stufe der Lärmaktionsplanung weiter verfolgt werden.  
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